
 

Betriebsanweisung 
gemäß § 14 GefStoffV 

Stand: 18.12.2019 

Firma / Betrieb:  Zuständiger Arzt:  

Abteilung:  Unfalltelefon:  

Arbeitsplatz / 
Tätigkeit: 

 Ersthelfer:  

Gefahrstoffbezeichnung 

TIN Glasreiniger  
Glasreiniger 

Gefahren für Mensch und Umwelt 

Keine Einstufung nach GHS07 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
 Das Produkt ist nicht gefährlich für den normalen Gebrauch.  

 
Augenschutz:   Bei normaler Verwendung nicht erforderlich. 
Handschutz:  Bei normaler Verwendung nicht erforderlich. Bei wiederholtem und längerem Kontakt wird der 
 Schutz der Haut mit Schutzhandschuhen gegen Chemikalien mit EN 374 Kennzeichnung als 
 vorbeugende Maßnahme empfohlen 
Körperschutz:  Bei normaler Verwendung nicht erforderlich. 
Atemschutz:  Bei normaler Verwendung nicht erforderlich. 
 
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden. Hautverschmutzung mit Wasser abwaschen. Bei der Arbeit nicht essen 
und trinken.  
Beim Umgang mit Chemikalien sind die üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. 
Trocken, zwischen +5 und +35°C lagern. Normale Lagerbedingungen ohne besondere Unverträglichkeiten. 
Nationale Vorschriften beachten. 

Verhalten im Gefahrfall 
 

Geeignete Löschmittel: Die Löschmittel sind herkömmlichen: Kohlendioxid, Staub und Spritzwasser.  
Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht verwendet werden dürfen: Keine. 
Hinweise für die Brandbekämpfung: 
Die Verbrennungsgase nicht einatmen. Persönliche Schutzausrüstung und umluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. Wenn im Rahmen der Sicherheit möglich, die unbeschädigten Behälter aus der Gefahrenzone entfernen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 

Erste Hilfe 
 

Allgemeine Hinweise: Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut: mit Wasser spülen. 
Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen: mit Wasser für einen angemessenen Zeitraum spülen und die 
Augenlider offen halten, danach sofort einen Augenarzt aufsuchen. Schützen Sie das unversehrte Auge. 
Einatmen: Bei Einatmung: bringen Sie das Opfer an die frische Luft und halten Sie es warm und ruhig. 
Verschlucken: Beim Verschlucken: kein Erbrechen herbeiführen. Mundhöhle spülen. Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Sachgerechte Entsorgung 

Gemäß einschlägiger örtlicher und nationaler Vorschriften entsorgen. Packung nur völlig restentleert der 
Wertstoffsammlung zuführen! Reste des Produktes sollten den geltenden Richtlinien entsprechend, nach 
Rücksprache mit autorisierten Betrieben, entsorgt werden. Beachten Sie die geltenden regionalen oder nationalen 
Bestimmungen. 

Datum:  Unterschrift Betriebsleiter:  

Dieser Entwurf muss noch durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden. 


